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INSTRUKTION [VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE ENNETBIRGISCHE JAHR¬
RECHNUNG IN LOCARNO? ]

1 . Derjenige , der zu Locarno am St . Thomastag vor der Messe einen

Ochsen geschlachtet habe , solle gebührend bestraft werden.
2 . Auch jene zwei Männer , die ihre Gattinnen verstossen und mit

Huren Kinder gezeugt hätten , seien zur Rechenschaft zu ziehen.

3 . Im weitern seien die rund 30 Personen , die "uss nitt und hass"

mehrere Jahre nicht mehr gebeichtet hätten , zu bestrafen.
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